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Atypische Arbeitnehmende 

 

Allgemein 

Aufnahmebedingungen für atypische Arbeitnehmende (Arbeitnehmende mit häufigen Stellen-

wechseln/Unterbrüchen)  

Arbeitnehmende, die mehrere Arbeitseinsätze für denselben Arbeitgeber leisten, werden dem BVG unter-

stellt, wenn die Gesamtdauer der Einsätze 3 Monate übersteigt.  

Wortlaut:  

BVV 2 Art. 1 k  

Art. 1k1 Befristet angestellte Arbeitnehmer  

Art. 2 Abs. 4 BVG 

Arbeitnehmer mit befristeten Anstellungen oder Einsätzen sind der obligatorischen Versicherung unter-

stellt, wenn:  

a das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über die Dauer von drei Monaten hinaus verlängert wird: In 

diesem Fall ist der Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an versichert, in dem die Verlängerung vereinbart 

wurde  

b mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen Arbeitgeber oder Einsätze für das gleiche 

verleihende Unternehmen insgesamt länger als drei Monate dauern und kein Unterbruch drei Monate 

übersteigt: In diesem Fall ist der Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeitsmonats versi-

chert; wird jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die Anstellungs- oder Ein-

satzdauer insgesamt drei Monate übersteigt, so ist der Arbeitnehmer ab Beginn des Arbeits-

verhältnisses versichert.  

1 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 3551).  
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Kommentar (Mitteilungen über die Berufliche Vorsorge Nr. 107)  

Art. 1k BVV 2 regelt die Unterstellung unter die berufliche Vorsorge von Personen, die auf eine befristete 

Dauer angestellt sind. Er ergänzt den bisherigen Art. 1j Abs. 1 Bst. b BVV 2. Art. 1j Abs. 1 Bst. B BVV 2 

wird angepasst um diese neue Bestimmung ausdrücklich vorzubehalten.  

Buchstabe a von Artikel 1k übernimmt den bisherigen Art. 1j Abs. 1 Bst. b BVV 2 präzisiert jedoch die 

bisherige Formulierung durch den Zusatz "ohne Unterbrechung", um den Fall einer Person, die ohne eine 

Unterbrechung arbeitet, von demjenigen mit einer oder mehreren Unterbrechungen zu unterscheiden. 

Buchstabe a regelt den Fall, in dem eine Person ihre Arbeit mit einem befristeten Vertrag von höchstens 

drei Monaten aufnimmt, das Arbeitsverhältnis aber später ohne Unterbrechung über die Dauer von drei 

Monaten hinaus verlängert wird. In diesem Fall muss die betreffende Person von dem Tag an versichert 

werden, an dem die Verlängerung vereinbart wurde.  

Buchstabe b regelt den Fall, in dem eine Person zwei oder mehr Arbeitsverhältnisse oder Einsätze mit 

einem oder mehreren Unterbrüchen hat. In diesem Fall muss man prüfen, ob die Gesamtdauer der ver-

schiedenen Anstellungen und Einsätze drei Monate übersteigt und ob keine Unterbrechung länger als drei 

Monate dauert. Wenn diese beiden Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind, erfolgt die Unterstellung un-

ter die obligatorische Versicherung. Wenn zum Beispiel eine Person einen ersten, auf einen Monat be-

grenzten Arbeitsvertrag hat, dann die Arbeit für zwei Monate unterbricht und schliesslich im Rahmen ei-

nes zweiten auf drei Monate begrenzten Arbeitsvertrags für denselben Arbeitgeber arbeitet, muss sie zu 

Beginn des vierten Arbeitsmonats dem BVG unterstellt werden. Es kann jedoch vorkommen, dass der Ar-

beitgeber und der Arbeitnehmer schon im Voraus, d.h. vor Aufnahme der Arbeit, vereinbaren, dass die 

Gesamtdauer der Verträge drei Monate übersteigen wird. In diesem Fall beginnt die Unterstellung mit 

dem Antritt des Arbeitsverhältnisses.  

Die Höchstdauer von drei Monaten gilt für jede einzelne Unterbrechung und nicht für alle Unterbrechun-

gen zusammen. Die Unterbrechungsperioden werden also nicht kumuliert. Wenn zum Beispiel eine Person 

zuerst zwei Monate arbeitet, dann die Arbeit für einen Monat unterbricht, anschliessend noch einmal ei-

nen Monat für denselben Arbeitgeber arbeitet, dann wieder drei Monate unterbricht und schliesslich einen 

dritten Vertrag von zwei Monaten mit demselben Arbeitgeber hat, muss sie dem BVG unterstellt werden, 

denn keine der Unterbrechungen dauert länger als drei Monate.  

 

Stellungnahme (Mitteilungen über die Berufliche Vorsorge Nr. 107)  

Fragen zu Art. 1j und 1k BVV 2 bezüglich atypische Arbeitnehmende (ab 1.1.2009)  

1. Wie lange kann die Unterbrechung zwischen zwei Arbeitseinsätzen für denselben Arbeitge-

ber maximal dauern?  

Die maximale Unterbrechungsdauer zwischen zwei Einsätzen ist auf 3 Monate festgelegt, denn bei einer 

Pause von mehr als 3 Monaten kann man nicht mehr von einer kurzen Unterbrechung sprechen. Zur Ver-

meidung von Widersprüchen, Unklarheiten und Problemen bei der Anwendungspraxis gilt die Dreimonats-

frist sowohl für die Gesamtdauer der Einsätze als auch für die Unterbrechungsdauer zwischen den Einsät-

zen.  

Da gemäss Art. 1j und 1k BVV 2 ein Arbeitseinsatz, der länger als 3 Monate dauert, nicht mehr als kurz-

fristiger, der obligatorischen Versicherung nicht unterstellter Einsatz gilt, wird auch die maximale Unter-

brechungsdauer zwischen den Arbeitseinsätzen auf 3 Monate festgelegt. So ist eine Übereinstimmung 

zwischen dem Begriff des kurzfristigen Arbeitseinsatzes und jenem der kurzen Unterbrechung gewährleis-

tet.  
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2. Gilt die Dreimonatsfrist nur innerhalb eines Kalenderjahrs?  

Nein. Würde die Dreimonatsfrist innerhalb eines Kalenderjahrs angewendet, bestünde die Gefahr, dass 

dies ohne plausiblen Grund zu Ungleichbehandlungen führt. So würde zum Beispiel eine Person, die einen 

ersten Arbeitseinsatz von 2 Monaten im August/September und einen zweiten, gleich langen Einsatz im 

November/Dezember leistet, dem BVG unterstellt. Eine Person, die das erste Mal im Oktober/November 

und das zweite Mal im Januar/Februar des Folgejahrs arbeitet, würde dagegen nicht unterstellt, obwohl 

ihre Einsätze und die Unterbrechung dazwischen genau gleich lang sind wie bei der Person im ersten Fall. 

Es spielt keine Rolle, ob die aufeinanderfolgenden Einsätze alle im selben Jahr erfolgen oder sich auf zwei 

Jahre verteilen. Die Verteilung auf zwei Jahre ist kein ausreichender Grund, um die betroffene Person be-

züglich Unterstellung unter das BVG anders zu behandeln.  

3. Wann beginnt bei mehreren aufeinanderfolgenden Arbeitseinsätzen mit Unterbrechungen 

die obligatorische Versicherung?  

Die arbeitnehmende Person ist der beruflichen Vorsorge zu unterstellen, wenn die Gesamtdauer ihrer ver-

schiedenen Arbeitseinsätze 3 Monate übersteigt und keine Unterbrechung länger als 3 Monate dauert. Die 

Unterstellung beginnt grundsätzlich zu Beginn des vierten Arbeitsmonats. Wird jedoch bereits im Voraus, 

d.h. vor dem ersten Arbeitstag, vereinbart, dass die arbeitnehmende Person insgesamt mehr als 3 Mo-

nate arbeiten wird, zum Beispiel dreimal 2 Monate mit Unterbrechungen von jeweils 2 Monaten, beginnt 

die Unterstellung zum selben Zeitpunkt wie das Arbeitsverhältnis. 


